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Gemeinde Wittnau 
 
I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2021 
 
Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
stellt der Gemeinderat der Gemeinde Wittnau in seiner Sitzung am 19. Februar 2024 den 
Jahresabschluss des Jahres 2021 wie folgt fest: 
 

 3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite 12.277.002,76

3.11 Rückstellungen 186.407,40

3.12 Verbindlichkeiten 378.113,61

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.254.571,43

3.8 Rücklagen 0,00

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses -53.817,53

3.10 Sonderposten 4.487.646,37

3.5 Nettoposition 0,00

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite 12.277.002,76

3.7 Basiskapital 6.024.081,48

3.2 Sachvermögen 9.754.799,20

3.3 Finanzvermögen 2.454.896,96

3.4 Abgrenzungsposten 65.876,60

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 81.208,00

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 1.805.014,84

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen 1.430,00

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Haushaltsjahres

61.577,16

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen

19.630,84

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.723.806,84

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 21.990,30

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit -21.990,30

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 341.538,35

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -314.024,23

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 83.567,46

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.861.982,23

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 397.591,69

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.514,12

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) -123,33

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) -120.358,46

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.259.573,92

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) -120.235,13

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 123,33

EUR

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 4.179.834,75

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.300.069,88



II. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 
    (Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen) 
 

 
 
 
III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
Soweit noch nicht erfolgt, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen 
außer- und überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt. 
 
Wittnau, 19. Februar 2024 
 
 
 
Jörg Kindel 
Bürgermeister  

drittvorange-
gangenes

Jahr

zweitvorange-
gangenes 

Jahr
Vorjahr Haushaltsjahr

1 2 3 4

1. beim ordentlichen Ergebnis

1.1
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 
aus dem ordentlichen Ergebnis

1.2
Zuführung  zur Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses

             66.417,60 € 

1.3
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 
Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des 
Gemeindehaushaltsrechts

1.4
Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

             66.417,60 € 

1.5
Verwendung des Überschusses des 
Sonderergebnisses zum Ausgleich des 
ordentlichen Ergebnisses

1.6
Verwendung eines Fehlbetrages beim 
ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses

1.7
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche 
Ergebnis folgender Haushaltsjahre

-            53.817,53 € 

1.8
Verrechnung eines Fehlbetrages beim 
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital

2. beim Sonderergebnis

2.1
Zuführung  zur Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses

2.2
Verrechnung eines Fehlbetrages beim 
Sonderergebnis mit der Rücklage aus 
Überchüssen des Sonderergebnisses

2.3
Verrechnung eines Fehlbetrages beim 
Sonderergebnis mit dem Basiskapital

-              2.158,14 € -                 123,33 € 

Detaillierte Darstellung der Behandlung von
Überschüssen und Fehlbeträgen*



1 
 

1 Einleitung 

 

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk 

 

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 stellt die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des 

Haushaltsjahres 2021 der Gemeinde Wittnau nach den gesetzlichen Regelungen des NKHR 

dar. 

 

Mit dem Übergang auf das NKHR ändern sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die Dar-

stellung und die Bestandteile des Jahresabschlusses als Gesamtwerk. Der Jahresabschluss 

besteht künftig aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögens-

rechnung/ Bilanz). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbe-

richt zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen 

Lage der Gemeinde Wittnau vermittelt. 

 

Das Gesamtsystem des NKHR wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Begin-

nend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, 

über den Haushaltsplan, der Planung der kommunalen Aufgaben und der dafür zur Verfü-

gung gestellten finanziellen Mittel, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommu-

nalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige 

Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände 

an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung/ Bilanz). Der Abschluss des prozessualen 

Jahreskreislaufs (Planung  Bewirtschaftung, Vollzug  Rechnungslegung), verbunden mit 

der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steue-

rungsinstrument. 

 

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergeb-

nisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten 

Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als 

Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue 

Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die 

intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenver-

brauchskonzepts, indem es von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine 

ressourcenorientierte Darstellung umgestellt wird. 
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Dabei besteht der Anspruch, für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst auf-

zukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen 

führt zu einer nachhaltigen Steuerung. 

 

Nach § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) obliegt die Aufstel-

lung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist nach 

§ 95b Abs. 1 GemO vom Bürgermeister zu unterzeichnen. 

 

Der Jahresabschluss der Gemeinde Wittnau zum 31.12.2021 wird gemäß 

§ 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und 

Finanzlage der Gemeinde Wittnau dar.  

 

 

 

 

Jörg Kindel 

Bürgermeister 
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1.2 Grundlagen des NKHR 

 

Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buch-

führung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der 

Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-

Komponenten-Rechnung). 

 

Die Bilanz, auch als Vermögensrechnung bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische 

Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform 

aufzustellen (§ 52 GemHVO). 

 

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die 

Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. 

Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrech-

nung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder 

reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung 

Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen Sachbuchs für haushalts-

fremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung. 

 

Die Ergebnisrechnung beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge 

als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen 

Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenka-

pital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des ka-

meralen Verwaltungshaushalts. 

 

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel 

der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz: 

 

Einzahlungen Aktiva Passiva Ordentliche Erträge
./. Auszahlungen Immaterielle Werte Eigenkapital ./. Ordentliche Aufwendungen
= Liquiditätssaldo Sachvermögen Sonderposten = Ordentliches Ergebnis
+ Anfangsbestand Finanzvermögen Rückstellungen + Außerordentliches Ergebnis
= Endbestand Liquide Mittel Verbindlichkeiten = Jahresergebnis

VermögensrechnungFinanzrechnung Ergebnisrechnung

 
Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung 
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Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, Eröffnungsbilanz, 

die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet dar-

stellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.  

 

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des 

Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (An-

lagenspiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schul-

denübersicht nachzuweisen. 
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2 Auf einen Blick 

 

Aktiva 31.12.2020 31.12.2021 Passiva 31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR

1. Vermögen 12.237.670,94 12.211.126,16 1. Kapitalposition 6.085.294,41 5.970.263,95

1.1  Immaterielle VMG 1.934,00 1.430,00
2. Sonderposten 4.759.834,02 4.487.646,37

1.2  Sachvermögen 9.883.632,80 9.754.799,20
3. Rückstellungen 147.970,26 186.407,40

1.3 Finanzvermögen 2.352.104,14 2.454.896,96
4. Verbindlichkeiten 407.351,39 378.113,61

2. Abgrenzungsposten 64.910,38 65.876,60
5. Passive Abgrenzungsposten 902.131,24 1.254.571,43

Bilanzsumme Aktiva 12.302.581,32 12.277.002,76 Bilanzsumme Passiva 12.302.581,32 12.277.002,76  
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Gesamtergebnisrechnung EUR

Ordentliche Erträge 4.179.834,75
Ordentliche Aufwendungen -4.300.069,88

Ordentliches Ergebnis -120.235,13

Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung -120.235,13

Außerordentliche Erträge 0,00
Außerordentliche Aufwendungen -123,33

Sonderergebnis -123,33

Gesamtergebnis -120.358,46  

 

Gesamtfinanzrechnung EUR

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.259.573,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.861.982,23

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit 397.591,69

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.514,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -341.538,35

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit -314.024,23

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -21.990,30

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit -21.990,30

Haushaltsunwirksame Einzahlungen 147.777,63
Haushaltsunwirksame Auszahlungen -128.146,79

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 19.630,84

Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021 81.208,00  
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3 Rechenschaftsbericht 

3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage 

 

Auch im Haushaltsjahr 2021 waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch Unsicher-

heiten, insbesondere durch die anhaltende Corona-Pandemie, geprägt. Das ordentliche Er-

gebnis der Gemeinde konnte im Jahr 2021 gegenüber dem Planansatz verbessert werden.  

 

3.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Wittnau, Verlauf des Haushalts-
jahres 2021 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlus-
ses 

 

Der Gemeinderat hatte in seiner öffentlichen Sitzung am 22. Februar 2021 den zweiten doppi-

schen Haushalt mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Das Landrats-

amt Breisgau-Hochschwarzwald hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 mit 

Schreiben vom 5. März 2021 bestätigt. Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 5. Ju-

li 2021 ein Haushaltszwischenbericht vorgelegt. 

 

Ergebnisrechnung 

 

Das geplante ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt betrug -538.900 EUR. Im Ergebnis 

konnte die Gemeinde Wittnau das Gesamtergebnis in der Ergebnisrechnung mit einem Betrag 

von -120.358,46 EUR abschließen. Davon entfallen -120.235,13 EUR auf das ordentliche Er-

gebnis und -123,33 EUR auf das Sonderergebnis. Das Sonderergebnis ergab sich aus dem 

Abgang der an die VG Hexental gewährten Investitionszuwendung aus dem Vorjahr für den 

Bau des Hochwasserrückhaltebeckens mit dem Standort Enge, welcher nicht realisiert wird. 

 

Das verbesserte ordentliche Ergebnis ist unter anderem auch wieder auf gewährte Corona-

Hilfen zurückzuführen. Die Gemeinsame Finanzkommission, vertreten durch die Kommunalen 

Landesverbände und die Vertreter des Landes Baden-Württemberg hatten sich im Jahr 2021 

-bedingt angespannten Finanzsi-

tuation der Kommunen verständigt. Ein Baustein davon war die Stärkung der Kommunalen 

Finanzausgleichsmasse mit einem Betrag von 355 Millionen EUR sowie darüber hinaus ge-

zielte Zuweisungen für verschiedene Bereiche und Einrichtungen. Insgesamt umfasste das 

Paket ein Volumen von 587 Millionen EUR.  

 

Wittnau im Haushaltsjahr 2021 aus 

dem Finanzausgleich rund 92.750 EUR höhere Zuweisungen und zusätzlich Abschlusszah-
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lungen in Höhe von 16.600 EUR für das Jahr 2020. Insgesamt erhielt die Gemeinde somit bei 

den Schlüsselzuweisungen rund 612.700 EUR und somit 109.426 EUR mehr gegenüber dem 

Planansatz.  

 

Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz von 350.000 EUR mit einem tatsächlichen Er-

gebnis von 340.980 EUR fast erreicht. 

 

Die gesamten Erträge der Ergebnisrechnung lagen rund 180.000 EUR höher als der Planan-

satz. Auf der Aufwandsseite führten unter anderem geringere Personalkosten (-41.600 EUR), 

geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-208.700 EUR) sowie geringere 

Transferaufwendungen (-49.300 EUR) zu einer Entlastung, so dass das ordentliche Ergebnis 

um rund 418.000 EUR verbessert werden konnte. 

 

Das ordentliche Ergebnis mit einem Betrag in Höhe von -120.235,13 EUR konnte mit der 

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Vorjahres mit einem Betrag 

von 66.417,60 EUR ausgeglichen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 

Ergebnisses weist durch die Entnahme, zum Ende des Jahres, einen Stand von 0,00 EUR 

aus. Der Restbetrag in Höhe von -53.817,53 Euro wird als Fehlbetrag auf das ordentliche Er-

gebnis folgender Haushaltsjahr vorgetragen  

 

Das negative Sonderergebnis mit einem Betrag von -123,33 EUR wurde gegen das Basiskapi-

tal verrechnet. 
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Finanzrechnung 

 

Die guten Erträge und die Einsparungen von Aufwendungen in der Ergebnisrechnung wirkten 

sich auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Gegenüber 

dem Haushaltsplan konnte dieser von geplanten -101.100 EUR auf 397.591,69 EUR gestei-

gert werden. 

 

Die tatsächlichen Investitionsauszahlungen lagen insgesamt bei 341.538,35 EUR. Dem stan-

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 27.514,12 EUR gegenüber. Somit 

konnten die Investitionsauszahlungen durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender 

Verwaltungstätigkeit finanziert werden. 

 

Die größten Auszahlungspositionen betreffen die Abschlagszahlungen für die Sanierung der 

Wasserleitung in der Alemannenstraße (145.000 EUR), Abschlusszahlungen für die Photovol-

taikanlage auf dem Gallushaus (84.639,64 EUR) sowie Kosten für den Erwerb von landwirt-

schaftlichen Flächen (35.386 EUR). 

 

Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit in Form von Tilgungsleistungen entsprechen dem 

Planansatz mit rund 22.000 EUR. 

 

Die Liquidität der Gemeinde konnte zum Ende des Haushaltsjahres von 1.723.806,84 EUR auf 

1.805.014,84 EUR gesteigert werden. 

 

Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 152.166,81 EUR. 

 

Der Haushalt der Gemeinde entwickelte sich entgegen den Annahmen erfreulicher als ange-

nommen. In finanzieller Hinsicht war die kommunale Aufgabenerfüllung jederzeit gewährleis-

tet. Allerdings gilt es aufgrund der derzeitigen Situation die Entwicklung zu beobachten um 

sofort reagieren zu können. 
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4 Vermögensrechnung (Bilanz) 

 

Allgemeine Erläuterungen 

 

Die Vermögensrechnung als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen voll-

ständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der  

Gemeinde Wittnau zum Stichtag 31.12.2021. 

 

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden verweisen wir auf den Anhang. 

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedert sich in: 

 Immaterielle Vermögensgegenstände 

 Sachvermögen 

 Finanzvermögen 

 Abgrenzungsposten 

 

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedert sich in: 

 Eigenkapital 

 Sonderposten  

 Schulden 

 

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Bei-

trägen von Dritten für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von 

Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen 

ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern wer-

den die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet. 

 

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsab-

grenzungsposten. 

 

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, wel-

ches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 79,46 % bezogen auf die 

Summe der Aktiva.  
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4.1 Gesamtvermögensrechnung 

 

31.12.2020 31.12.2021

EUR EUR

1 Vermögen 12.237.670,94 12.211.126,16

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.934,00 1.430,00

1.2 Sachvermögen 9.883.632,80 9.754.799,20

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.001.443,28 2.036.829,65

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4.601.822,20 4.371.060,07

1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 2.838.147,70 2.683.738,05

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 183.146,49 292.900,83

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 112.003,86 115.656,97

1.2.8 Vorräte 1.058,64 9.388,65

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 146.010,63 245.224,98

1.3 Finanzvermögen 2.352.104,14 2.454.896,96

1.3.2 Beteiligungen 349.094,26 355.488,46

1.3.4 Ausleihungen 2.610,00 310,00

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 241.720,77 215.810,92

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 1.758.679,11 1.883.287,58

2 Abgrenzungsposten 64.910,38 65.876,60

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 22.345,26 15.602,37

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 42.565,12 50.274,23

12.302.581,32 12.277.002,76

Aktiva

Bilanzsumme
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31.12.2020 31.12.2021

EUR EUR

1 Kapitalposition 6.085.294,41 5.970.263,95

1.1 Basiskapital 6.018.876,81 6.024.081,48

1.2 Rücklagen 66.417,60 0,00

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses 66.417,60 0,00

1.3 Jahresfehlbetrag 0,00 -53.817,53

2 Sonderposten 4.759.834,02 4.487.646,37

2.1 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen 2.816.417,22 2.682.409,13

2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten 1.261.270,20 1.149.678,41

2.3 Sonstige Sonderposten 682.146,60 655.558,83

3 Rückstellungen 147.970,26 186.407,40

3.1 Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlung 7.400,95 29.112,04

3.4 Rückstellungen Ausgleich von Gebührenüberschüssen 140.569,31 157.295,36

4 Verbindlichkeiten 407.351,39 378.113,61

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 174.157,11 152.166,81

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 147.842,90 148.906,38

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 19.305,77 7.904,51

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 66.045,61 69.135,91

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 902.131,24 1.254.571,43

12.302.581,32 12.277.002,76Bilanzsumme

Passiva

 
 

Es liegen darüber hinaus zum Bilanzstichtag keine nicht in Anspruch genommene 

Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor. 

 

Es wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 

2021 nach 2022 in Höhe von 156.229,40 EUR (Auszahlungen) gebildet. Eine detaillierte Über-

sicht hierzu ist dem Anhang unter Punkt 7.5 zu entnehmen. 

 

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stich-

tag 31.12.2021 nicht vor. 

 

Zum 31.12.2021 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der 

Stand der Restschuld zum Bilanzstichtag beträgt 237.634,84 EUR. 
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4.2 Veränderung und Erläuterungen 

 

Veränderung der Bilanzpositionen 

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den 

Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt. 

 

 

AKTIVA 

 

1. Vermögen 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Zugänge Abgänge AfA Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR

Lizenzen 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

Sonst. immat. 
Vermögen

1.932,00 0,00 0,00 504,00 1.428,00

Summe 1.934,00 0,00 0,00 504,00 1.430,00  

Erläuterung: 

 Keine Bestandveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn 

 Planmäßige Abschreibungen für die bestehende Anlage 

 

1.2 Sachvermögen 

1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Zugänge Abgänge AfA Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR

Ackerland 79.294,00 35.386,37 0,00 0,00 114.680,37

Wald / Forsten 1.858.015,11 0,00 0,00 0,00 1.858.015,11

sonst. unbebaute 
Grundstücke

64.134,17 0,00 0,00 0,00 64.134,17

Summe 2.001.443,28 35.386,37 0,00 0,00 2.036.829,65  

Erläuterung: 

Position Grund und Boden bei Wohnbauten: 

 Zugang Flst. 494, Landwirtschaftliche Fläche 

 Zugang Flst. 494/1, Landwirtschaftliche Fläche 
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1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Zugänge Abgänge AfA Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR

Grund und Boden bei 
Wohnbauten

138.025,74 2.182,33 0,00 0,00 140.208,07

Gebäude, Aufbaut. bei 
Wohnbauten

38.631,81 0,00 0,00 4.500,79 34.131,02

Grund und Boden bei 
sozialen 
Einrichtungen

36.533,23 0,00 0,00 0,00 36.533,23

Gebäude, Aufbaut. bei 
sozialen 
Einrichtungen

62.080,79 0,00 0,00 9.197,17 52.883,62

Grund und Boden bei 
Schulen

41.792,52 0,00 0,00 0,00 41.792,52

Gebäude, Aufbaut. bei 
Schulen

657.928,33 10.466,59 0,00 26.117,57 642.277,35

Grund und Boden mit 
Kultur-, Sport-, 
Gartenanlagen

84.925,89 0,00 0,00 0,00 84.925,89

Gebäude, Aufbaut. bei 
Kultur-, Sport-, 
Gartenanlagen

2.423.325,59 -234,27 0,00 112.977,60 2.310.113,72

Grund und Boden mit 
sonst. Dienst-, 
Geschäfts-, 
Betriebsgebäuden

60.883,73 0,00 0,00 0,00 60.883,73

Gebäude, Aufbaut. bei 
sonst. Dienst-, 
Geschäfts-, 
Betriebsgebäuden

1.057.694,57 0,00 0,00 90.383,65 967.310,92

Summe 4.601.822,20 12.414,65 0,00 243.176,78 4.371.060,07  

Erläuterung: 

Position Grund und Boden bei Wohnbauten: 

 (Teil-)Zugang Flst. 734/0 Wohnhaus Alemannenstraße 1 (Notargebühren)  

 

Position Gebäude Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen: 

 (Teil-)Zugang Gebäude Franz-Xaver-Klingler-Grundschule (Netzwerkverkabelung von 

zwei Klassenzimmern) 

 Planmäßige Abschreibungen für die bestehende Anlage 

 

Position Gebäude Aufbauten bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen: 

 (Teil-)Abgang Flst. Gebäude Gallushaus mit Kindergarten (Rückzahlung überzahlter 

Bauausgaben aufgrund überörtlicher Prüfung) 

 Planmäßige Abschreibungen für die bestehenden Anlagen 
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Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Po-

sitionen innerhalb der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte. Es wurden 

planmäßige Abschreibungen für die bestehenden Anlagen berücksichtigt. 

 

1.2.3 Infrastrukturvermögen 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Zugänge Abgänge AfA Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR

Grund und Boden
Infrastrukturverm.

240.145,47 0,00 0,00 0,00 240.145,47

Anlagen zur 
Abwasserableitung

716.973,28 0,00 0,00 56.278,30 660.694,98

Straßen, Wege, 
Plätze, Verkehrs-
lenkungsanlagen

1.182.485,77 0,00 0,00 62.872,42 1.119.613,35

Strom-, Gas-, 
Wasserleitungen

558.611,27 0,00 0,00 24.409,77 534.201,50

Wasserbauliche 
Anlagen

563,58 0,00 0,00 40,27 523,31

Friedhöfe und 
Bestattungsein-
richtungen

70.338,59 0,00 0,00 9.944,91 60.393,68

sonstige Bauten des 
Infrastruktur-
vermögens

69.029,74 1.071,00 0,00 1.935,98 68.164,76

Summe 2.838.147,70 1.071,00 0,00 155.481,65 2.683.737,05  

Erläuterung: 

Position Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens: 

 (Teil-)Zugang Sitztreppe mit Treppenaufgang zum Parkplatz Gallushaus (Sitzauflage 

aus Holz) 

 Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen 

 

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Po-

sitionen innerhalb des Infrastrukturvermögens. Es wurden planmäßige Abschreibungen für die 

bestehenden Anlagen berücksichtigt. 
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1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Zugänge Abgänge AfA Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR

Fahrzeuge 183.146,49 62.263,86 0,00 41.873,76 203.536,59

Techn. Anlagen 0,00 92.049,00 0,00 2.684,76 89.364,24

Summe 183.146,49 154.312,86 0,00 44.558,52 292.900,83  

Erläuterung: 

Position Fahrzeuge 

 Zugang (Umbuchung aus Anlagen im Bau) MTW Transit KombiM1 Trend 350L2 17 

(Feuerwehr) 

 Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen 

 

Position Technische Anlagen 

 Zugang (Umbuchung aus Anlagen im Bau) Photovoltaikanlage auf Gallushaus 

 Planmäßige Abschreibungen für die Anlage  

 

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Zugänge Abgänge AfA Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR

Betriebsvorrichtungen 47.644,52 0,00 0,00 6.692,71 40.951,81

Betriebs- und 
Geschäftsausstattung

64.359,34 28.735,70 0,00 18.389,88 74.705,16

Summe 112.003,86 28.735,70 0,00 25.082,59 115.656,97  

Erläuterung: 

Position Betriebsvorrichtungen: 

 Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen 
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Position Betriebs- und Geschäftsausstattung: 

 Zugang von 2 iiyama Monitoren ProLite TE 8603 MIS_B1 Display (Grundschule) 

 Zugang von 4 mobilen Raumlüfter (Grundschule) 

 Zugang Serverschrank im Rahmen Netzwerkverkabelung (Grundschule) 

 Zugang PC (Grundschule) 

 Zugang von 2 Laptops (Rathaus) 

 Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen 

 

1.2.8 Vorräte 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Veränderung Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR

Rohstoffe 954,64 1.182,01 2.136,65

Betriebsstoffe 104,00 7.148,00 7.252,00

Summe 1.058,64 8.330,01 9.388,65  

 

Erläuterung: 

Position Rohstoffe: 

 Bestandserhöhung Auftausalz Bauhof 

 

Position Betriebsstoffe: 

 Bestandserhöhung Heizöl Wohnhaus Alemannenstraße 1 

 Bestandseinbuchung Heizöl Grundschule (Berichtigung zur Eröffnungsbilanz) 
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1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Zugänge Abgänge AfA Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR

AiB (Tiefbau-
maßnahmen)

84.424,98 160.800,00 0,00 0,00 245.224,98

AiB (weitere 
Maßnahmen)

61.585,65 92.727,21 154.312,86 0,00 0,00

Summe 146.010,63 253.527,21 154.312,86 0,00 245.224,98  

Erläuterung: 

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen): 

 Zugang Sanierung Weinbergstraße 

 Zugang Wasserleitung Alemannenstraße 

 Zugang Leerrohre Breitband Alemannenstraße 

 

Position Anlagen im Bau (weitere Maßnahmen): 

 Zugang und Abgang (Aktivierung)  MTW Transit KombiM1 Trend 350L2 17 (Feuer-

wehr) 

 Zugang und Abgang (Aktivierung) Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus 

 

 

1.3 Finanzvermögen 

1.3.1  1.3.4 Beteiligungen 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Zugänge Abgänge AfA Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR

Beteiligungen 349.094,26 6.394,20 0,00 0,00 355.488,46

Ausleihungen 2.610,00 0,00 2.300,00 0,00 310,00

Summe 351.704,26 6.394,20 2.300,00 0,00 355.798,46  

Erläuterung: 

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Gemeinde Witt-

nau ihre Anteile hält, wird auf die Übersicht der Beteiligungen im Anhang unter Punkt 7.7 ver-

wiesen. 
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1.3.6  1.3.7 Forderungen 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Veränderung Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR

Öffentl-rechtl. 
Forderungen

214.710,77 -28.196,09 186.514,68

Forderungen aus 
Transferleistungen

27.010,00 2.286,24 29.296,24

Privatrechtliche 
Forderungen

1.758.679,11 124.608,47 1.883.287,58

Summe 2.000.399,88 98.698,62 2.099.098,50  

 

Erläuterung: 

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der 

Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und  

Beiträgen und aus Steuerforderungen zusammen. Hierin sind ebenso die landwirtschaftlich 

gestundeten Beiträge ausgewiesen. 

 

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldver-

hältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder 

durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.  

Die wesentliche Position bildet hierbei die übrige privatrechtliche Forderung gegenüber der 

Verwaltungsgemeinschaft Hexental, welche in der Einheitskasse die Kassengeschäfte der 

Gemeinde übernimmt und die Liquidität dieser ausweist (= 1.805.014,84 EUR).
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2. Abgrenzungsposten 

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und  

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Veränderung Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR

Aktive Rechnungs-
abrenzungsposten

14.636,15 -3.250,49 11.385,66

Sonderposten f. 
gel. Zuwendungen

50.274,23 4.216,71 54.490,94

Summe 64.910,38 966,22 65.876,60  

 

Erläuterung: 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlung und Aufwand nicht in die 

gleiche Rechnungsperiode fallen. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es 

sich somit grundsätzlich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, welche Auf-

wand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

 

Die Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist unter anderem die im Dezem-

ber 2021 ausbezahlten Beamtengehälter für Januar 2022 aus. 

 

Auszahlungen für geleistete Investitionszuwendungen werden als Sonderposten für geleistete 

Zuwendungen aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investition ab-

geschrieben.  

 

Innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden 

folgende Veränderungen ausgewiesen: 

 Zugang Zuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft Hexental 

 (Teil-)Zugang Investitionsumlagen an VG Hexental für verschiedene Hochwasserrück-

haltebecken (Ebersbächle, Heimbach, Stöckenhöfe) 

 Investitionsumlage an VG Hexental für Regisafeerweiterung 

 Planmäßige Abschreibungen für bestehende geleistete Investitionszuwendungen 
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PASSIVA 

 

1. Kapitalposition 

1.1 Basiskapital 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Veränderung Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR

Basiskapital 6.018.876,81 5.204,67 6.024.081,48

Summe 6.018.876,81 5.204,67 6.024.081,48  

 

Erläuterung: 

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag 

zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, 

Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der 

Passivseite der Bilanz. 

 

Es wurde eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung vorgenommen. In die-

sem Zusammenhang wurde der Vorratsbestand an Heizöl in der Grundschule nacherfasst. 

Das Basiskapital erhöht sich aufgrund der Berichtigung um 5.328 EUR.  

Der außerordentliche Verlust (Sonderergebnis) ergibt sich aus dem Abgang der an die 

VG Hexental gewährten Investitionszuwendung aus dem Vorjahr für den Bau des Hochwas-

serrückhaltebeckens mit dem Standort Enge, welcher nicht realisiert wurde. Das negative 

Sonderergebnis mit einem Betrag von -123,33 EUR wurde gegen das Basiskapital verrechnet.  

 

Durch diese beiden Sachverhalte ergibt sich eine Veränderung des Basiskapitals um 5.204,67 

EUR. 

 

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 49,07 %. 
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1.2 Rücklagen (1.2.1) 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Einstellung Entnahme Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR

Rücklage aus 
Überschüssen 
ordentl. Ergebnis

66.417,60 0,00 66.417,60 0,00

Summe 66.417,60 0,00 66.417,60 0,00

Erläuterung: 

Die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kommt 

durch das im Haushaltsjahr 2021 erzielte negative Ergebnis aus der Ergebnisrechnung 

zustande. Ein Teilbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -120.235,13 EUR 

kann durch den Überschuss des Vorjahres in Höhe von 66.417,60 EUR abgedeckt wer-

den. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt deshalb zum 

Ende des Jahres 0 EUR. 

1.3 Jahresfehlbetrag 

Erläuterung 

Der Restbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -53.817,53 Euro wird auf das 

ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre vorgetragen. 
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2. Sonderposten (2.1  2.3) 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Veränderung Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR

Sonderposten aus
Zuwendungen und
Umlagen

2.816.417,22 -134.008,09 2.682.409,13

Sonderposten aus 
Beiträgen und 
ähnl. Entgelten

1.261.270,20 -111.591,79 1.149.678,41

Sonstige 
Sonderposten

682.146,60 -26.587,77 655.558,83

Summe 4.759.834,02 -272.187,65 4.487.646,37  

 

Erläuterung: 

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Gemeinde für In-

vestitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und 

Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat. 

 

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaf-

fungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei 

den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert 

und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend er-

tragswirksam aufgelöst. 

 

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge 

nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. 

Erschließungsverträge und Ablösungen.  

 

Sonderposten für Sonstiges beinhaltet u.a. Spenden, unentgeltliche Übergaben sowie Son-

derposten aus Erschließungsverträgen. Wie die Investitionszuweisungen werden auch die 

Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf 

der Passivseite dargestellt. 

 

Im Haushaltsjahr 2021 erhielt die Gemeinde für den MTW einen Zuschuss nach Z-Feu in 

Höhe von 13.000 EUR und eine Spende vom Förderverein der Feuerwehr in Höhe von 7.000 

EUR. Aus Mitteln des Digitalpaktes gab es für einen Monitor der Grundschule einen Betrag 

mit einem Betrag von 2.000 EUR gefördert. 
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3. Rückstellungen (3.1  3.4) 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Veränderung Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR

Rückstellungen für 
Altersteilzeit und 
ähnl. Maßnahmen

7.400,95 21.711,09 29.112,04

Rückstellungen 
Ausgleich Gebühr-
enüberschüsse

140.569,31 16.726,05 157.295,36

Summe 147.970,26 38.437,14 186.407,40  

 

Erläuterung: 

 Bildung einer Rückstellung von Personalaufwendungen für das Sabbatjahr einer Mit-

arbeiterin (Kindergarten) 

 Inanspruchnahme und Zuführung ausgleichspflichtiger Beträge im Rahmen der Ge-

bührenüberschussrückstellung für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlags-

wasser 

 

Die Jahresüberschüsse in der Abwasserbeseitigung sind gemäß § 14 Abs. 2 KAG in den fünf 

Folgejahren auszugleichen. Überschüsse sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rück-

stellung für den Gebührenausgleich einzustellen. Der ausgleichspflichtige Gebührenüber-

schluss aus dem Kalkulationszeitraum 2021 wurde der bestehenden Rückstellung zugeführt. 

Dadurch vermindern sich in der Ergebnisrechnung die Erträge aus Benutzungsgebühren 

(Produktsachkonto 5380/ 3321) um diesen Betrag. 
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4. Verbindlichkeiten (4.2 und 4.4  4.6) 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Veränderung Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR

Verbindlichkeiten 
aus Kredit-
aufnahmen

174.157,11 -21.990,30 152.166,81

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen 
und Leistungen

147.842,90 1.063,48 148.906,38

Verbindlichkeiten 
aus Transfer-
leistungen

19.305,77 -11.401,26 7.904,51

Sonstige 
Verbindlichkeiten

66.045,61 3.090,30 69.135,91

Summe 407.351,39 -29.237,78 378.113,61  

 

Erläuterung: 

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach fest-

stehende Verpflichtungen. Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schul-

denübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang unter Punkt 8.2 ver-

wiesen. Es handelt sich bei den Verbindlichkeiten (mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus 

Kreditaufnahmen) in der Regel um Periodenabgrenzungen nach zeitlicher Zuordnung. 
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5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 

Bezeichnung
Anfangs-
bestand

Zugänge Auflösung Endbestand

31.12.2020 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR

Grabnutzungs-
gebühren

902.131,24 690.369,64 337.929,45 1.254.571,43

Summe 902.131,24 690.369,64 337.929,45 1.254.571,43  

 

Erläuterung: 

 Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsge-

bühren des Wittnauer Friedhofs sowie der Ruhestätten im Ruhewald 

 

Die Grabnutzungsgebühren werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst 

und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres dar. Es handelt sich somit um vor 

dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte 

Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). 

 

 

 28



     Jahresabschluss 2021  

 

4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung 

 

Die Jahresabschlussanalyse ist ein Instrument zur Gewinnung und Bewertung von Informati-

onen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Wittnau. Unter dem Begriff wirtschaftliche 

Lage einer Kommune kann man deren Fähigkeit verstehen, insbesondere ihre Aufgaben der 

Gemeinwohlförderung und Daseinsfürsorge dauerhaft zu erfüllen. Oberste Maxime ist die 

stetige Aufgabenerfüllung. Dies gilt als gewährleistet, wenn ein Haushaltsausgleich erreicht 

wurde. Das Ziel der Jahresabschlussanalyse ist dabei, die Erlangung eines den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gemeinde. 

 

In Bezug auf die Vermögensrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Basiskapital-

quote, Wirtschaftliches Eigenkapital und Anlagendeckungsgrad 2 abgebildet. 

 

Die Basiskapitalquote misst den Anteil des Basiskapitals am gesamten bilanzierten Kapital 

(Bilanzsumme). Je höher die Basiskapitalquote umso größer ist das Schuldendeckungspo-

tential und damit die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Hohe Basiskapitalquote korreliert 

mit hoher Dispositionsfreiheit und garantiert einen hohen politischen Handlungsspielraum. 

 

Im Gegensatz zur Basiskapitalquote umfasst die Kennzahl Wirtschaftliches Eigenkapital die 

gesamte Kapitalposition und die langfristigen Sonderposten. Der Sonderposten in Form von 

Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen ist eine dauerhafte Finanzleistung Dritter 

und ist mit Investitionen in das Sachvermögen verbunden. Solange das bezuschusste Sach-

vermögen nicht veräußert wird, ist die Zweckbindung gegeben und damit besteht keine 

Rückzahlungsverpflichtung gegenüber Dritten. Insofern kann man einen eigenkapitalähnli-

chen Charakter unterstellen. 

 

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch 

langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital + Sonderposten) gedeckt ist. 

Die Beurteilung zur Solidität der Finanzierung einer Verwaltung erfolgt überwiegend auf der 

Grundlage der sog. Goldenen Finanz- bzw. Bilanzierungsregel. Der Goldenen Finanzregel 

liegt die Vorstellung zugrunde, dass durch die Einhaltung des Grundsatzes der Fristenkon-

gruenz (langfristiges Vermögen muss langfristig finanziert sein) die Liquidität langfristig auf-

rechterhalten werden kann. Langfristiges Kapital ist das wirtschaftliche Eigenkapital (EK) und 

das langfristige Fremdkapital (FK). Zielgröße ist eine Quote von 100 %. Damit ist die Finan-

zierung der langfristig gebundenen Vermögenswerte der Aktiva über die langfristig zur Ver-

fügung stehenden Finanzmittel der Passiva sichergestellt. 
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Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Vermögensrechnung: 

 

Jahr 2020

Basiskapital 6.024.081

Bilanzsumme 12.277.003

Kapitalposition + Sonderposten 10.457.910

Bilanzsumme 12.277.003

Kapitalposition + langfristiges Fremdkapital + Sonderposten 10.502.122

Immaterielle VG + Sachvermögen 9.756.229

48,92%

88,15%

110,30%

Basiskapitalquote = = = 49,07%

Anlagendeckungs-
grad 2

= = = 107,65%

Wirtschaftliches 
Eigenkapital

= = = 85,18%
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5 Ergebnisrechnung 

5.1 Gesamtergebnisrechnung 
 

Ergebnis Ansatz Ergebnis Vergleich

2020 2021 2021 Ans./Erg.

EUR EUR EUR EUR

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2.050.502,73 1.876.400,00 1.909.605,83 33.205,83

2 +
laufende Zuwendungen (Zuweisungen und 
Zuschüsse)

996.718,34 854.300,00 977.343,47 123.043,47

3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -
beiträge

294.993,11 261.000,00 297.167,50 36.167,50

5 + Gebühren und ähnliche Abgaben 746.550,77 782.300,00 745.674,74 -36.625,26

6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.986,91 78.500,00 84.304,71 5.804,71

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 116.161,06 103.700,00 117.588,65 13.888,65

8 + Finanzerträge 6.279,89 7.000,00 6.439,63 -560,37

10 + Sonstige ordentliche Erträge 40.474,79 37.000,00 41.710,22 4.710,22

11 = Ordentliche Erträge 4.328.667,60 4.000.200,00 4.179.834,75 179.634,75

12 - Personalaufwendungen -1.275.286,56 -1.371.500,00 -1.329.813,85 41.686,15

14 -
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen

-733.153,07 -798.000,00 -589.258,87 208.741,13

15 - Planmäßige Abschreibungen -510.596,28 -432.300,00 -498.332,49 -66.032,49

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.923,21 -4.500,00 -5.936,98 -1.436,98

17 - Transferaufwendungen -1.545.806,99 -1.726.500,00 -1.677.131,14 49.368,86

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -193.483,89 -206.300,00 -199.596,55 6.703,45

19 = Ordentliche Aufwendungen -4.262.250,00 -4.539.100,00 -4.300.069,88 239.030,12

20 = Ordentliches Ergebnis 66.417,60 -538.900,00 -120.235,13 418.664,87

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 66.417,60 -538.900,00 -120.235,13 418.664,87

21 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

22 - Außerordentliche Aufwendungen -2.158,14 0,00 -123,33 -123,33

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis -2.158,14 0,00 -123,33 -123,33

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 64.259,46 -538.900,00 -120.358,46 418.541,54

Ertrags- und Aufwandsarten
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nachrichtlich:

25 +
Abdeckung von Fehlbeträgen aus 
Vorjahren

0,00 0,00 0,00

26 +
Zuführung zur Rücklage aus 
Überschüssen des ordentl. Ergebnisses

66.417,60 0,00 0,00 0,00

27 +
Minderung Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 
Ges. z. Ref. d. Gemeindehaushaltsrechts

0,00 0,00 0,00 0,00

28 +
Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentl. Ergebnisses

0,00 0,00 -66.417,60 -66.417,60

29 +
Verwendung Überschuss Sonderergebnis 
zum Ausgleich d. ordentl. Ergebnis

0,00 0,00 0,00 0,00

30 +
Zuführung zur Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses

0,00 0,00 0,00 0,00

31 +
Verrechnung Fehlbetrag beim 
Sonderergebnis mit der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses

0,00 0,00 0,00 0,00

32 +

Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage 
aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses

0,00 0,00 0,00 0,00

33 +
Fehlbetragsvortrag auf ordentliches 
Ergebnis folgender Haushaltsjahre

0,00 -538.900,00 -53.817,53 485.082,47

34 +
Verrechnung Fehlbetrag beim ordentlichen 
Ergebnis mit dem Basiskapital

0,00 0,00 0,00 0,00

35 +
Verrechnung Fehlbetrag beim 
Sonderergebnis mit dem Basiskapital

-2.158,14 0,00 -123,33 -123,33

36 +
Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen 
das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)

0,00 0,00 0,00 0,00
 

 
 

5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 
 

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, in welcher alle ordentlichen 

Erträge und ordentlichen Aufwendungen und das daraus resultierende ordentliche Ergebnis 

von -120,2 TEUR abgebildet werden. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeu-

tung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe 

entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht 

vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die 

Aufgabenerfüllung. 

 

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Gemeinde. Sie zeigen dabei im 

Haushaltsausgleich auf, ob und zu welchem Grad es gelungen ist, den Ressourcenverzehr 

eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse desselben Haushaltsjah-

res auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Ge-

rechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen 

durch entsprechende Ressourcenzugänge wieder ausgeglichen wurden. Hierdurch wird ge-

währleistet, dass die Kommune ihre gebildete Vermögensmasse auch in künftigen Haus-

haltsjahren in Summe aufrechterhält oder gar vermehrt. Grundidee ist, dass jede Generation 

die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll, sodass nachfolgende 
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Generationen nicht im Voraus belastet werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als 

Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand bezeichnet. Der bereits angesprochene Saldo 

aus diesen beiden Größen, das ordentliche Ergebnis, stellt daher eine zentrale Kennzahl zur 

Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar. In Jahren, in welchen die Erträge die 

Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage aus Überschüssen 

des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Diese wird in Jahren, in denen umgekehrt die Auf-

wendungen die Erträge übersteigen, herangezogen, um einen Ausgleich zu erzielen. Stehen 

keine Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen zur Verfügung und auch keine Rücklagen 

aus dem Sonderergebnis, so ist ein Fehlbetrag auf folgende Haushaltsjahre vorzutragen. 

Dabei ist zu beachten, dass der Fehlbetrag im dritten Jahr mit dem Basiskapital verrechnet 

wird, sofern er nicht vorher ausgeglichen werden kann. 

 

 

5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis 
 

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge 

und Aufwendungen -120,2 TEUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich nicht erreicht 

und für das Jahr 2021 der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet wurde. Durch das nega-

tive Sonderergebnis (-123,33 EUR) erhöht sich das Gesamtergebnis entsprechend um die-

sen Betrag. Das negative Sonderergebnis in Höhe von -123,33 EUR ergibt sich aus dem 

Abgang der an die VG Hexental gewährten Investitionszuwendung aus dem Vorjahr für den 

Bau des Hochwasserrückhaltebeckens mit dem Standort Enge, welcher nicht realisiert wur-

de. 

 

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis 180 TEUR höher 

aus. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Zuwendungen und höheren Steuern und ähn-

lichen Abgaben zusammen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planan-

satz um 239 TEUR geringer ausgefallen.  

 

Der Verlust aus dem ordentlichen Ergebnis wurde teilweise durch die bestehende Rücklage 

aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in der Vermögensrechnung ausgeglichen. 

Diese Rücklage kann zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen wer-

den. Der verbleibende Fehlbetrag wurde auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushalts-

jahre vorgetragen. 

 

Der außerordentliche Aufwand aus dem Sonderergebnis wurde mit dem Basiskapital ver-

rechnet.  
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Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen zwischen Planansatz und Ergebnis sind im 

Folgenden aufgelistet: 

 

Produkt 
Produkt-

bezeichnung
Sachkonto

Sachkonto-
bezeichnung

Planansatz Ergebnis Abweichung Erläuterungen

12600000 Feuerwehr 34210000 Verkaufserlöse -                               
Verkauf MTW Peugeot

21100100 Grundschule 31410000 Zuw. v. Land                       Cornoa-Test Erstattungen, Digitalpakt Zuschüsse

21100101 Schulbetreuung 31410000 Zuw. v. Land                     Zuschüsse flex.Nachm.betreuung, Verlässl. GS

31400700 Unterb. v. Flüchtlingen 33210000 Benutzunsgegeb.             -    Einweisungsgebühren

36500101 Kindergarten 31410000 Zuw. v. Land             FAG-Zuweisungen /Corona-Tests Erstattungen

36500101 Kindergarten 34820000 Zuw. v. Gem.                     Leistungen von Standortgemeinden

51100000 Orts-/Regionalplanung 31410000 Zuw. v. Land             -      für Gemeindeentwickl.konzept

53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzunsgegeb.         -      Benutzungsgebühren Wasserversorgung

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzunsgegeb.             -    Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung

55500000 Gemeindewald 31410000 Zuw. v. Land                   Zuweisungen vom Land für den Gemeindewald

55500000 Gemeindewald 34210000 Verkaufserlöse                   Holzerlöse aus dem Gemeindewald

55501000 Ruhewald 33210000 Benutzunsgegeb.             Benutzungsgebühren Ruhewald

61100000 Steuern/Zuw./Umlagen 30120000 Grundsteuer B             Grundsteuer B

61100000 Steuern/Zuw./Umlagen 30130000 Gewerbesteuer         -      Gewerbesteuer

61100000 Steuern/Zuw./Umlagen 30210000 Gd.Eink.steuer       Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

61100000 Steuern/Zuw./Umlagen 31110000 FAG-Zuw.           FAG-Schlüsselzuweisungen vom Land

Erträge (Abweichungen ab einem Betrag von 5.000 Euro zum Planansatz)

 

 

Produkt 
Produkt-

bezeichnung
Sachkonto

Sachkonto-
bezeichnung

Planansatz Ergebnis Abweichung Erläuterungen

11300000 Presse/Öff.arbeit 42710000 Bes. Aufwend.                       Neugestaltung Internetauftritt

12600000 Feuerwehr 44210000 Ehrenamtl. T.                   Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit

21100100 Grundschule 42110000 Unterhaltung               -      Unterhaltungsaufwendungen Grundschule

21100100 Grundschule 42220000 Ausstattung                     auch Geräte Digitalpakt (Zuschüsse erhalten)

31801000 Integr.arbeit 44520000 Erstatt. a. Gde.                       Pakt für Integration

36500101 Kindergarten 47220000
Abschreibung
auf Forderung -                           Schließung der Einrichtung aufgr. Corona

36500101 Kindergarten 44520000
Erstattungen
an Gem.                   Leistungen an Standortgemeinden

36500101 Kindergarten 44580000
Erstattungen
an übr. Ber.         -                 -      für Freiwilligendienst

51100000 Orts-/Regionalplanung 42710000 Bes. Aufwend.             -    Gemeindeentwicklungskonzept

53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung             -    Unterhaltungsaufwendungen

53300000 Wasserversorgung 42410000 Bewirtschaftung             -    insbesondere Wasserzukauf

53300000 Wasserversorgung 43130000 Umlagen           -    Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Hexental

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung             -    Unterhaltung Abwasserbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Umlagen             -    Umlage an den Abwasserzweckverband Staufener Bucht

54101000 Straßen/Plätze 42120000 Unterhaltung             -    Unterhaltungsaufwendungen Straßen/Plätze

54700000 ÖPNV 43170000
Zuweisungen 
an priv. Unt.               -      Busanbindung / Safer Trafic

55100000 Öff.Grün/Spielplätze 42120000 Unterhaltung       -                 -    Unterhaltungsaufwendungen der Spielplätze/Öffentliches Grün

55200000 Gewässer 42710000 Bes. Aufwend.         -                 -      Schlusszahlung Gesamtentwässerungsplan

55300000 Friedhof 42120000 Unterhaltung                    -    Unterhaltungsaufwendungen Friedhof

55501000 Ruhewald 42710000 Bes. Aufwend.                 Gedenksteine Ruhewald (wieder durch Benutzungsgebühren erwirtschaftet)

57300800 Gallushaus 42410000 Bewirtschaftung             -      Bewirtschaftungskosten Gallushaus

61100000 Steuern/Zuw./Umlagen 43410000 Gew.st.umlage                 Gewerbesteuerumlage

61100000 Steuern/Zuw./Umlagen 43731000 VG Umlage         -    VG Umlage

Aufwendungen (Abweichungen ab einem Betrag von 5.000 Euro zum Planansatz)
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Bezeichnung Planansatz Rechnungergebnis
überplanmäßige 
Aufwendungen

Zuständigkeit

Budget 1 
(Abschreibungen/Auflösungen)                              Gemeinderat

Budget 5 (Feuerwehr)                                  Gemeinderat
Budget 7 (Schule)                                  Gemeinderat
Summe                 Gemeinderat

Der Gemeinderat hat noch folgende über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen zu genehmigen 
(Ergebnisrechnung):

5.2.2 Ordentliche Erträge 

1.909.605,83

977.343,47

297.167,50

745.674,74

84.304,71

117.588,65
6.439,63

41.710,22

Steuern und ähnliche Abgaben

laufende Zuwendungen (Zuweisungen
und Zuschüsse)

Aufgelöste Investitionszuwendungen
und -beiträge

Gebühren und ähnliche Abgaben

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

Finanzerträge

Sonstige ordentliche Erträge

Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR 

Steuern und ähnliche Abgaben 

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, 

die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Hunde- und Zweitwohnungs-

steuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und sonstige Ausgleichsleistun-

gen sowie die Gewerbesteuer Kompensationszahlung. 

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 

33 TEUR. Die Erträge resultieren zum größten Teil aus Mehrerträgen bei der Grundsteuer B in 

Höhe von 10 TEUR und aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 

25 TEUR. Bei der Gewerbesteuer entstand im Vergleich zum Planansatz ein Minderertrag in 

Höhe von 9 TEUR. 

 35



     Jahresabschluss 2021  

 

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)  

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 977 TEUR und 

liegen damit um 123 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositio-

nen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 613 TEUR sowie die Zuweisungen 

für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 362 TEUR. 

 

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Ab-

schreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgese-

henen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und 

Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 297 TEUR und liegt 

somit mit 36 TEUR über dem Planansatz. Zur Planaufstellung lag die Vermögensbewertung 

für die Eröffnungsbilanz noch nicht vor, sodass es sich beim Planansatz um eine grobe Be-

rechnung handelte.  

 

Öffentlich-rechtliche Entgelte 

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Wassergebüh-

ren, Abwassergebühren und ähnliche Entgelte. Im Ergebnis sind im Jahr 2021 746 TEUR 

verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 37 TEUR unter dem Planansatz. Die Benutzungs-

gebühren und ähnliche Entgelte stellen hierbei mit einem erzielten Betrag in Höhe von 613 

TEUR die wesentlichste Position dar. 

 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 84 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 5.804,71 EUR 

über dem Planansatz. Insbesondere bei den Erträgen aus Verkauf wurde der Planansatz um 

11,6 TEUR überschritten wohingegen bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten im 

Ergebnis der Planansatz um 5,9 TEUR unterschritten wurde. 

 

Kostenerstattungen und Umlagen 

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 118 TEUR. Sie liegen um 14 TEUR über dem Haushaltsan-

satz, da beim Planansatz mit Erträgen in Höhe von 104 TEUR gerechnet wurde. Im Wesentli-

chen ergeben sich die Mehrerträge aus den Erstattungen von Gemeinden (u. a. für die Betreu-

ung des Waldes) und Erstattungen vom Land.  
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Zinsen und ähnliche Erträge 

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträge liegt bei 6.439,63 EUR und somit um  

560,37 EUR unter dem Planansatz. Im Wesentlichen wird hier der Gewinnanteil aus verbunde-

nen Unternehmen und Beteiligungen verbucht (Energiedienst).  

 

Sonstige ordentliche Erträge 

Als sonstige ordentliche Erträge wurden insgesamt 42 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 5 

TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich hierbei um Erträge aus Säumniszu-

schlägen, Zinsen und Abgaben sowie um Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von 

Wertberichtigungen auf Forderungen.  
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5.2.3 Ordentlicher Aufwand

-1.329.813,85

-589.258,87

-498.332,49

-5.936,98

-1.677.131,14

-199.596,55

Personalaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Planmäßige Abschreibungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR 

Personalaufwendungen 

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 1,33 Mio. EUR. Der Betrag liegt mit 

41.681 EUR unter dem Planansatz. Die größten Posten bilden hierbei die Entgelte und ähnli-

che Leistungen für Beschäftigte mit einem Betrag in Höhe von 814 TEUR. 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 

589 TEUR. Im Haushalt wurden dafür 798 TEUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich 

hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bau-

lichen Anlagen (161 TEUR) sowie des Infrastrukturvermögens (87 TEUR) und um besondere 

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (197 TEUR). 

Planmäßige Abschreibungen 

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 498 TEUR. Der Planansatz wurde somit um  

66 TEUR überschritten. Die Abschreibungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus  

den Abschreibungen auf das Sachvermögen sowie den Abschreibungen auf Forderungen. 

Bei den Abschreibungen auf das Sachvermögen betrug die Abweichung zum Plansatz  

37 TEUR. Zur Planaufstellung lag die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz noch 

nicht vor, sodass es sich beim Planansatz um eine grobe Berechnung handelte. Im Betrag der 
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Abschreibung auf Forderungen sind rund 15.000 EUR Abschreibungen für die erlassenen Kin-

dergartengebühren und 9.000 EUR für erlassene Schulbetreuungsgebühren der Monate Ja-

nuar und Februar enthalten (Schließung der Einrichtung aufgrund der Corona-Pandemie, GR-

Beschluss vom 22.03.2021). 

  

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Für das Jahr 2021 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 4.500 EUR eingeplant. Das Ergebnis 

beträgt 5.937 EUR, sodass der Planansatz um 1.437 EUR überschritten wurde. Im Wesentlichen 

resultiert die Überschreitung aus der Belastung von Verwahrentgelten. 

 

Transferaufwendungen 

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (unter anderem Zuweisungen 

und Zuschüsse für laufende Zwecke) sowie im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs an-

fallende Aufwendungen.  

 

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2021 bei 1,68 Mio. EUR. Dieser Betrag unterschreitet 

den Haushaltsansatz um 49 TEUR. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei die allgemeinen 

Umlagen an das Land im Zuge des Finanzausgleichs mit 485 TEUR und die Kreisumlage mit  

743 TEUR. Ebenso werden Zuweisungen an Zweckverbände und Gemeindeverwaltungsverbän-

de (174 TEUR) sowie die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft mit 165 TEUR ausgewiesen. 

 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 206,3 TEUR ver-

anschlagt, aufgewendet wurden 199,6 TEUR, womit der Planansatz um 6,7 TEUR unterschritten 

wurde. Wesentliche Positionen sind die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender 

Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierunter ist auch der Kostenersatz 

an die Gemeinde Au für den gemeinsamen Bürgermeister zu leisten.  

 39



     Jahresabschluss 2021  

 

5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung 

 

Zentrales Element zur Beurteilung der Ertragslage ist die Erfolgsquellenanalyse. Ziel ist die 

Identifikation der wichtigen Erfolgsquellen, um Aussagen über deren Nachhaltigkeit des Er-

folgs zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge ./.  

ordentliche Aufwendungen). 

 

In Bezug auf die Ergebnisrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Aufwandsde-

ckungsgrad, Steuerquote und Personalaufwandsquote abgebildet. 

 

Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis zwischen ordentlichem Ertrag und 

ordentlichem Aufwand an. Zielgröße ist 100 %, was bedeutet, dass die ordentlichen Erträge 

die ordentlichen Aufwendungen decken. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt 

dementsprechend ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Auf-

wandsdeckungsgrad ist nicht zu verwechseln mit dem Haushaltsausgleich. Hier wird gesetz-

lich gefordert, dass alle Aufwendungen durch die gesamten Erträge gedeckt sind. 

 

Die Steuerquote ist das Ver

ordentlichen Erträgen, aber auch deren Abhängigkeit von der Gewerbesteuer als wichtige 

Ertragsquelle der Gemeinde und dessen konjunkturbedingten Schwankungen. 

 

Die Personalkosten sind ein maßgeblicher Kostenfaktor jeder Kommune. Daher zeigt die 

Personalaufwandsquote an, wie hoch ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendun-

gen ist. 

Diese Kennzahl ist bei der Gemeinde Wittnau jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da viele 

Verwaltungsleistungen, wie z.B. Standesamt, Baubehörde und Rechnungsamt durch die 

Verwaltungsgemeinschaft Hexental erbracht werden und diese Aufwendungen über die Um-

lage abgedeckt sind. Auch die Personalkosten des Bürgermeisters werden nicht bei der Ge-

meinde Wittnau abgebildet (mit Ausnahme des hälftigen Beitrags zu Versorgungskassen für 

Beamte) sondern bei der Gemeinde Au. Bekanntlich leistet die Gemeinde Wittnau einen hälf-

tigen Kostenansatz an die Gemeinde Au.  
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Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung: 

 

Jahr 2020

Ordentliche Erträge 4.179.835

Ordentliche Aufwendungen 4.300.070

Steuern und ähnliche Abgaben 1.909.606

Ordentliche Erträge 4.179.835

(Personal- und Versorgungsaufwand) 1.329.814

Ordentliche Aufwendungen 4.300.070
29,92%

* Die Personalaufw andsquote hat nur eine bedingte Aussagekraft, da die Gemeinde Wittnau Mitglied in der VG Hexental ist und auch dort Personalkosten als Umlagezahlung anfallen, sow ie 
es sich beim Bürgermeister um einen Bürgermeister handelt, w elcher in zw ei Gemeinden tätig ist.

101,56%

47,37%

97,20%

= 45,69%

= 30,93%
Personalaufwands-
quote*

= =

Aufwandsdeckungs-
grad

= =

Steuerquote = =

=
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6 Finanzrechnung 

6.1 Gesamtfinanzrechnung 
 

Ergebnis Ansatz Ergebnis Vergleich

2020 2021 2021 Ans./Erg.

EUR EUR EUR EUR

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2.051.520,20 1.876.400,00 1.904.107,44 27.707,44

2 +
Zuweisungen, Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen

970.859,03 854.300,00 984.720,24 130.420,24

4 +
Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 
Investitionsbeiträge)

1.000.784,00 1.027.300,00 1.126.753,65 99.453,65

5 + Privatrechliche Leistungsentgelte 68.733,93 78.500,00 89.800,28 11.300,28

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.996,58 103.700,00 105.966,34 2.266,34

7 +
Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche 
Einzahlungen

6.273,11 7.000,00 6.261,78 -738,22

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 37.944,36 37.000,00 41.964,19 4.964,19

9 =
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

4.245.111,21 3.984.200,00 4.259.573,92 275.373,92

10 - Personalauszahlungen -1.250.971,22 -1.350.000,00 -1.344.957,51 5.042,49

12 -
Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen

-809.354,74 -798.000,00 -583.594,25 214.405,75

13 -
Zinsen, Gewährung von Darlehen und 
ähnliche Auszahlungen

-3.990,50 -4.500,00 -6.006,94 -1.506,94

14 -
Transferauszahlungen (ohne 
Investitionszuschüsse)

-1.516.636,55 -1.726.500,00 -1.726.736,12 -236,12

15 -
Sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen

-201.367,14 -206.300,00 -200.687,41 5.612,59

16 =
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

-3.782.320,15 -4.085.300,00 -3.861.982,23 223.317,77

17 =
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit

462.791,06 -101.100,00 397.591,69 498.691,69

18 +
Einzahlungen aus 
Investitionszuwendungen

14.101,58 151.400,00 24.979,85 -126.420,15

19 +
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

10.356,98 0,00 0,00 0,00

21 +
Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Finanzvermögen

2.474,49 0,00 2.300,00 2.300,00

22 +
Einzahlungen für sonstige 
Investitionstätigkeit

0,00 0,00 234,27 234,27

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26.933,05 151.400,00 27.514,12 -123.885,88

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
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23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26.933,05 151.400,00 27.514,12 -123.885,88

24 -
Auszahlungen für den Erwerb v. 
Grundstücken und Gebäuden

-494,94 0,00 -37.568,70 -37.568,70

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -157.403,35 -377.500,00 -256.977,23 120.522,77

26 -
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. 
Sachvermögen

-61.211,85 -44.600,00 -36.823,27 7.776,73

27 -
Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzvermögen

-9.199,69 -7.900,00 -7.740,00 160,00

28 -
Auszahlungen für Investitions-
förderungsmaßnahmen

-11.224,95 -20.500,00 -2.429,15 18.070,85

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -239.534,78 -450.500,00 -341.538,35 108.961,65

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -212.601,73 -299.100,00 -314.024,23 -14.924,23

32 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 250.189,33 -400.200,00 83.567,46 483.767,46

34 -
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 
und inneren Darlehen für Investitionen

-21.490,23 -22.100,00 -21.990,30 109,70

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -21.490,23 -22.100,00 -21.990,30 109,70

36 = Finanzierungsmittelbestand 228.699,10 -422.300,00 61.577,16 483.877,16

37 +
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. 
durchl. Gelder, Geldanlagen, 
Liquiditätskredite)

106.329,29 0,00 147.777,63 147.777,63

38 -
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. 
durchl. Gelder, Geldanlagen, 
Liquiditätskredite)

-90.849,67 0,00 -128.146,79 -128.146,79

39 =
Saldo aus haushaltsunwirksamen 
Vorgängen

15.479,62 0,00 19.630,84 19.630,84

40 + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.479.628,12 0,00 1.723.806,84 1.723.806,84

41 +/-
Veränderungen des Bestands an 
Zahlungsmitteln

244.178,72 -565.500,00 81.208,00 646.708,00

42 = Endbestand an Zahlungsmitteln 1.723.806,84 -422.300,00 1.805.014,84 2.227.314,84
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6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung 

 
Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines 

Haushaltsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Aus-

zahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppischen Jahresabschlus-

ses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.  

 

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche: 

 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, 

 Saldo aus der Investitionstätigkeit und 

 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit. 

 

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zah-

lungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand 01.01. an Liquiden 

Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an Liquiden Mitteln. 

 

 

6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Einzahlungen in Höhe von 4,26 Mio. EUR erzielt und Auszah-

lungen in Höhe von 3,86 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus  

laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 398 TEUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelbe-

darf in Höhe von 101 TEUR geplant. Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 

499 TEUR erzielt. Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen öffentlich-rechtliche Ent-

gelte und Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie den verminderten Aus-

zahlungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. 
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Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 

1.904.107

984.720

1.126.754

89.800 105.966 6.262 41.964

Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisungen, Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne
Investitionsbeiträge)

Privatrechliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

Zinsen, Darlehensrückflüsse und
ähnliche Einzahlungen

Sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen

Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR 

Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit  

-1.344.958

-583.594

-6.007

-1.726.736

-200.687

Personalauszahlungen

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

Zinsen, Gewährung von Darlehen und
ähnliche Auszahlungen

Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)

Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen

Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR 
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6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung 

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil 

externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen 

aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben 

und der Baufortschrift bei begonnenen Objekten zu. 

Darstellung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 

24.980

2.300

234

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzvermögen

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR 

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 151 TEUR geplant, realisiert wurden  

28 TEUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investiti-

onszuwendungen und -beiträgen mit einem höheren Planansatz in der Finanzrechnung ausge-

wiesen wurden.  
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Zur Darstellung der Investitionseinzahlungen dazu nachfolgende Tabelle: 

Planansatz
2021

Einzahlungs-
betrag

Mehr-/
Minder-

Einzahlungen

12600000 6811 999 Zuwendung nach VwV-Z-Feu für MTW -                     

12600000 6818 999
Zuschuss Feuerwehr-Förderverein Wittnau e.V. 
für MTW

-                         

21100100 6811 999 Zuschuss Digitalpakt Schule         -    

31400700 688 999
Rückzahlung von Kaution für Anmietung 
Wohnraum

-                         

53300000 6817 219
Wasserversorgung; Kostenersatz für 
Zuleitungen für In den Haseln Ost

   -             -    

53800000 6817 219
Abwasserbeseitigung; Kostenersatz für 
Zuleitungen für In den Haseln Ost

   -             -    

54101000 6811 121
Zuschuss Bau von zwei barrierefreien 
Bushaltestellen

   -    

55500000 6821 999
Inv.zuweisung der Gemeinden für Ausstattung 
Forst

     -             -      

57300800 6818 999 Gallushaus; Kostenbeteiligung an Sitztreppe -                         
57300800 6871 999 Gallushaus; Rückzahlung von Bauausgaben -                               

GESAMT      -  

Investitionseinzahlungen
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 Einzahlungen für Investitionen/
Investitionsförderungsmaßnahmen 

Haushaltsjahr 2021

Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 

-37.569

-256.977

-36.823

-7.740 -2.429

Auszahlungen für den Erwerb v.
Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von
bewegl. Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

Auszahlungen für Investitions-
förderungsmaßnahmen

Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 342 TEUR ausgezahlt, geplant waren 451 TEUR. Für Bau-

maßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 378 TEUR geplant, wohingegen nur Auszahlun-

gen in Höhe von 257 TEUR getätigt wurden. Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen 

wurden Auszahlungen in Höhe von 37 TEUR geleistet, was mit 8 TEUR unter dem Planansatz 
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liegt. Weitere Investitionen wurden insbesondere für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-

den in Höhe von 38 TEUR getätigt. 

 

Dazu nachfolgende Übersicht: 

 

Planansatz
2021

Ermächtigungs-
übertragungs-

betrag
(aus Vorjahren)

Auszahlungs-
betrag

Mehr-/
Minder-

Auszahlungen

Ermächtigungs-
übertragungs-

betrag

über- bzw. 
außerplanm.

Auszahlungen;
Genehmigung

durch den
Bürgermeister

über- bzw. 
außerplanm.

Auszahlungen;
Genehmigung

durch 
Gemeinderat

11200000 78312 999 2 Notebooks -                                    

11200000 7813 999
Investitionsumlage für Regisafeerweiterung an 
VG Hexental

-                                             

12600000 7831 999
MTW; feuerwehrtechnische Austattung, 
Zusatzbeklebung

                           

21100100 7873 999
Grundschule; Netzwerkverkabelung von zwei 
Klassenzimmern

-                          -       

21100100 7831 999
Umsetzung Digitalpakt (Erwerb 
Geräte)/Ausstattung

    -              -     

21100100 78312 999
Umsetzung Digitalpakt (Erwerb 
Geräte)/Ausstattung

-                              

36500101 7831 999
Kindergarten; Ausstattung, auch 
Waschmaschine

      -              -       

42100000 7817 121 Investitionszuschuss an Sportschützenverein     -              -     

52201000 7812 999
Wohnhaus in der Alemannenstraße 1; 
Notargebühren

-               -                                       

53101000 7873 120 Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus -                                         

53140000 7873 124
Photovoltaikanlage auf dem 
Feuerwehrgebäude

    -              -     

53300000 7853 999 Stammkapitalerhöung beim ZVW             -            
53300000 7872 118 Wasserleitung Alemannenstraße            -        

53300000 7872 219
Wasserversorgung; Zuleitungen Baugebiet In 
den Haseln Ost

    -              -     

53600000 7813 999
Breitband; DSL Leerrohre in der 
Alemannenstraße

-                                    

53800000 7872 219
Abwasserbeseitigung; Zuleitungen für In den 
Haseln Ost

    -              -     

54101000 7872 119 Straßensanierung Weinbergstraße Teilbereich         -            
54101000 7872 121 Bau von zwei barrierefreien Bushaltestellen   -              -   
55100000 7831 999 Ausstattung; neue Geräte Kinderspielplatz     -              -     

55200000 7831 999
HWS Umlage an VG Hexental (Bau von drei 
HRB)

                   -            

55500000 7831 999 Forst; Ausstattung       -              -       
55501000 7873 999 Toilettenanlage für Ruhewald (Bioanlage)     -              -     
55501000 7831 999 Ruhewald; Anschaffung Erdbohrer       -              -       
55510000 7821 999 Grundstückskäufe -                              

55510000 7817 999
Zuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft für 
Rückewagen

            -                

57300800 7872 999 Gallushaus; Schlusszahlung Sitztreppe -                              -                
61200000 7853 999 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen/ZV          -              -          

Gesamt          -                      

 M
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Investitionsauszahlungen

 

Es liegen über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von insgesamt 

75.146,80 EUR vor. Davon sind 8.484,63 EUR aufgrund der Hauptsatzung durch den Bür-

germeister genehmigt. Der Restbetrag in Höhe von 66.662,17 EUR bedarf noch der Geneh-

migung durch den Gemeinderat im Rahmen des Feststellungsbeschlusses des Jahresab-

schlusses. 

 

6.2.3 Finanzierungstätigkeit 
 

Für die Auszahlung von Tilgungen wurden die regulären Kredittilgungen in Höhe von  

22 TEUR wie geplant geleistet. Die Aufnahme von Krediten war nicht vorgesehen. 
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6.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung 

 

In Bezug auf die Finanzrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Selbstfinanzie-

rungsquote, Dynamischer Verschuldungsgrad und Free-Cash-Flow abgebildet. 

 

Die Selbstfinanzierungsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis die Gewinnrück-

lagen zum Eigenkapital stehen. Eine hohe Quote deutet darauf hin, dass die Eigenkapitalfi-

nanzierung im Wesentlichen durch Gewinneinbehaltung vorgenommen wurde. 

 

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren, unter gleichen Bedingun-

gen wie im analysierten Haushaltsjahr, eine Entschuldung möglich ist. Dynamisch deshalb, 

weil die Kennzahl eine zeitraumbezogene Komponente, den Zahlungsmittelsaldo aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit, enthält. 

 

Der Free Cash- Flow gibt an, in welcher Höhe die freien Geldmittel für Schuldentilgung und 

Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Verfügung stehen. Der Free-Cash-Flow ist definiert 

aus Operativer Cash-Flow (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) plus 

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit).  

 

Ziel wäre ein positiver Free-Cash-Flow. Ein negativer Free-Cash-Flow zeigt, z.B. in der 

Haushaltsplanung, dass entweder zusätzliche Finanzmittel benötigt werden oder das Volu-

men der Investitionsplanung reduziert werden muss. 

 

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Finanzrechnung: 

 

Jahr 2020

Gewinnrücklagen 0

Eigenkapital 6.024.081

Effektivverschuldung -280.006

Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit 397.592

Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit 397.592
+ +

+/- Saldo aus Investitionstätigkeit -314.024

1,10%

 -1,17 Jahre

250.189,33

Dynamischer 
Verschuldungsgrad

= = = -0,70 Jahre

Free Cash-Flow = = = 83.567,46

Selbstfinanzierungs-
quote

= = = 0,00%
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Position VermR

Position 3 Rückstellungen

Position 4 + Verbindlichkeiten

Position 5 + Passive Rechnungsabgrenzung

= Schulden

Position 1.3.6 ./. Öffentlich - rechtliche Forderungen

Position 1.3.7 ./. Privatrechtliche Forderungen

Position 1.3.8 ./. Liquide Mittel*

= Effektivverschuldung

0

-280.006

Berechnung der Effektivverschuldung

186.407

378.114

1.254.571

1.819.092

215.811

1.883.288

 

 

Da die Forderungen in Summe die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbind-

lichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung, um 280.006 EUR übersteigen, liegt im 

Jahr 2021 keine Effektivverschuldung vor. 

 

* Die Gemeinde Wittnau weist in ihrer Bilanz keine liquiden Mittel aus, da die Einheitskasse 

bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental geführt wird. Die Gemeinde Wittnau hat gegen-

über der VG Hexental eine Forderung in Höhe von 1.805.014,84 EUR, welche in der Position 
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7 Anhang 
 

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 GemHVO dargestellt. 

 

7.1 Organe der Gemeinde Wittnau zum 31.12.2021  

 

Bürgermeister 

Herr Kindel, Jörg   Amtsbeginn: 01.10.2018  

Die Amtszeit endet am 30.09.2026. 

 

Stellvertreter des Bürgermeisters: 

Erster stellvertretender Bürgermeister: Herr Klaus Dieter Trescher  

Zweite stellvertretende Bürgermeisterin: Frau Susanne Kreusel  

 

Mitglieder des Gemeinderats: 

Herr Bleile, Jörg 

Herr Gutmann, Josef 

Frau Dr. Kamper, Christa 

Herr Kolberg, Stephan 

Frau Kreusel, Susanne 

Frau Dr. Law, Silke 

Herr Lieser, Jürgen 

Herr Dr. Lowka, Klaus 

Herr Trescher, Klaus Dieter 

Herr Vetter, Valentin 
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7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Generelle Aussagen: 

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz 

der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt. 

 

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. 

Wurde von diesem Grundsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wur-

de nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für 

vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden 

ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern 

sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.  

 

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die  

Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibun-

gen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum 

Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst. 

 

Aktivseite  

Sachvermögen:  

Das Sachvermögen wurde gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten 

bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten nicht miteinbezogen. Soweit Zuwendungen von Dritter Seite geleistet wurden, sind 

diese unter den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nut-

zungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand. 

 

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und 

Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu  

Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich  

begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und 

Kraftfahrzeuge, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten 

und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert. 
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Finanzvermögen:  

Das Finanzvermögen der Gemeinde wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderun-

gen und Liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen 

wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzel- und Pauschalwertbe-

richtigungen berücksichtigt.  

 

Abgrenzungsposten:  

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Gemeinde umfasst insbesondere die Beamtenbesoldung 

des Monats Januar 2022, die bereits Ende Dezember 2021 ausbezahlt wurde. Abgegrenzt 

wurden weitere spezifische Aufwendungen, soweit erforderlich. Ansonsten wurden Rechnungs-

abgrenzungen für Auszahlungen in 2021 für Aufwand im Folgejahr nicht vorgenommen, da es 

sich um laufende und jährlich annähernd gleich hohe Zahlungen handelt. Darüber hinaus wur-

den die an Dritte geleisteten Investitionszuwendungen abzüglich der planmäßigen Abschrei-

bungen innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erfasst.  
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Passivseite  

Kapitalposition:  

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen 

Ergebnisses. Das negative ordentliche Ergebnis wurde mit einem Teilbetrag durch Entnahme 

aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Vorjahres ausgegli-

chen. Der Restbetrag wurde als Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushalts-

jahre vorgetragen. Das negative Sonderergebnis wurde mit dem Basiskapital verrechnet. 

 

Sonderposten:  

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und 

Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen 

Zuwendungsbeträgen passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum 

wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der 

Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. 

Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Vermögensrechnung. 

 

Rückstellungen:  

Die Gemeinde bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksich-

tigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich 

für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahr-

scheinlichen Inanspruchnahme. 

 

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflicht-

rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen (Sabbatjahr) sowie den Ausgleich von 

Gebührenüberschüssen für den Bereich Abwasser gebildet.  

 

Verbindlichkeiten:  

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbind-

lichkeiten der Gemeinde sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert. 

 

Abgrenzungsposten:  

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bi-

lanzstichtag 31.12. Einzahlungen erhalten wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach 

diesem Tag darstellen.  
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Die Passive Rechnungsabgrenzung umfasst die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß 

der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet 

werden müssen (Friedhof und Ruhewald). 
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7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2021 angewandten Bilanzie-

rungswahlrechte 

 

Wahlrecht Rechtsgrundlage
Anwendung in

der Vermögensrechnung 
Umfang der 
Herstellungskosten

§ 44 Abs. 2 und 3 
GemHVO

Bei der Berechnung der 
Herstellungskosten wurde auf den 
Ansatz von Verwaltungs-, Material- 
und Fertigungsgemeinkosten 
verzichtet.
Zinsen für Fremdkapital wurden bei 
der Ermittlung der Anschaffungs- 
und Herstellungskosten nicht 
miteinbezogen.

Ausnahmen vom Grundsatz 
der Einzelerfassung

§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. 
§ 37 Abs. 2 und 3 
GemHVO

Festwert für Aufwuchs

Bilanzierung von erhaltenen
Investitionszuweisungen und
Investitionsbeiträgen nach der
Brutto- oder der 
Nettomethode

§ 40 Abs. 4 Satz 2
GemHVO

Empfangene Investitions-
zuweisungen und - beiträge 
werden als Sonderposten in
der Bilanz ausgewiesen und
entsprechend der betriebs- 
gewöhnlichen Nutzungsdauer 
des korrespondierenden
Vermögensgegenstandes 
aufgelöst. (Bruttomethode)

Befreiung von der 
Inventarisierung und der 
Bilanzierung bei 
geringwertigen 
Vermögensgegenständen

§ 46 Abs. 2 i.V.m.
§ 38 Abs. 4 GemHVO

Bewegliche 
Vermögensgegenstände des 
Sachvermögens, deren 
Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten im Einzelfall 800 EUR ohne 
Mehrwertsteuer nicht überschreiten 
(Geringwertige Wirtschaftsgüter 
werden als ordentlicher Aufwand 
behandelt).

Ansatz von Rückstellungen § 41 Abs. 1 und 2 
GemHVO

Neben dem Ansatz von 
Pflichtrückstellungen (Sabbatjahr, 
Gebührenüberschüsse) wurde von 
dem Wahlrecht Gebrauch 
gemacht, keine weiteren 
Rückstellungen 
(Wahlrückstellungen) zu bilden.  
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7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW 

 

Der beim KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungs-

schreiben vom KVBW zum 31.12.2021, 2.944.232,00 EUR. 

 

 

7.5 Haushaltsübertragungen (Ermächtigungsübertragungen) sowie 

Kreditermächtigungen 

 

Folgende Haushaltsübertragungen wurden gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO 

von 2021 nach 2022 gebildet: 

 

Planansatz
2021

Ermächtigungs-
übertragungs-

betrag
(aus Vorjahren)

Auszahlungs-
betrag

Mehr-/
Minder-

Auszahlungen

Ermächtigungs-
übertragungs-

betrag

53300000 7872 118 Wasserleitung Alemannenstraße            -        
54101000 7872 119 Straßensanierung Weinbergstraße Teilbereich         -            

55200000 7831 999
HWS Umlage an VG Hexental (Bau von drei 
HRB)

                   -            

Gesamt          -        

2021

 P
ro

d
u

kt
 

 S
ac

h
ko

n
to

 

 M
aß

n
ah

m
e 

 Investition/
Investitionsförderungsmaßnahme 

 

 

Es liegen darüber hinaus zum Bilanzstichtag keine nicht in Anspruch genommene 

Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor. 

 

 

7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch ge-

nommene Verpflichtungsermächtigungen 

 

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum 

Stichtag 31.12.2021 nicht vor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 57



     Jahresabschluss 2021  

 

7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen 

 

Übersicht Beteiligungen und ähnliches 
Finanzvermögen

                     355.798,46 EUR 

Abwasserzweckverband "Staufener Bucht"                        79.843,75 EUR 

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)                             200,00 EUR 

Komm.ONE                          3.424,55 EUR 

Energiedienst Kommunal GmbH                      200.607,56 EUR 

Zweckverband Wasserversorgung Hexental                        71.412,60 EUR 

Bauverein Breisgau eG                             310,00 EUR 
 

 

 

7.8 Haftungsverhältnisse  

 

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewähr-

verträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätz-

lich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. 

 

Zum 31.12.2021 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der 

Stand der Restschuld zum 31.12.2021 beträgt insgesamt 237.634,84 EUR. 
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7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen  

 

Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO                      186.407,40 EUR 
Lohn- und Gehaltsrückstellungen                        29.112,04 EUR 
Unterhaltsvorschussrückstellungen                                     -   EUR 
Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von 
Abfalldeponien

                                    -   EUR 

Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen 
Gebührenüberschüssen

                     157.295,36 EUR 

Rückstellungen von Altlastensanierungen                                     -   EUR 
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus 
Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen 
Gerichtsverfahren

                                    -   EUR 

 
 

 

7.10 Eigenkapitalberichtigung 
 
 
Es wurde eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung vorgenommen. In 

diesem Zusammenhang wurde der Vorratsbestand an Heizöl in der Grundschule nacher-

fasst. Das Basiskapital erhöht sich aufgrund der Berichtigung um 5.328 EUR.  
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8 Anlagen zum Anhang 

8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO 

 

Zugänge (Z)

Abgänge (A)

Umbuchungen (U)

im HH-Jahr

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2, 3, 4 5 6 7, 8, 9 10 11 12

1.1 Immaterielle 5.289,90 0,00 (Z) 5.289,90 3.355,90 504,00 (A) 3.859,90 1.430,00 1.934,00

   Vermögensgegenstände 0,00 (A) 0,00 (Z)

0,00 (U) 0,00 (F)

1.1 Konzessionen, Lizenzen, 5.289,90 0,00 (Z) 5.289,90 3.355,90 504,00 (A) 3.859,90 1.430,00 1.934,00

sonstige Rechte 0,00 (A) 0,00 (Z)

0,00 (U) 0,00 (F)

1.2 Sachanlagevermögen 17.869.846,22 331.134,93 (Z) 18.200.981,15 7.987.272,06 468.298,54 (A) 8.455.570,60 9.745.410,55 9.882.574,16

0,00 (A) 0,00 (Z)

0,00 (U) 0,00 (F)

1.2.1 Unbebaute Grundstücke 2.001.443,28 35.386,37 (Z) 2.036.829,65 0,00 0,00 (A) 0,00 2.036.829,65 2.001.443,28

    und grundstücksgleiche 0,00 (A) 0,00 (Z)

    Rechte 0,00 (U) 0,00 (F)

1.2.2 Bebaute Grundstücke und 7.640.137,72 12.414,65 (Z) 7.652.552,37 3.038.315,52 243.176,78 (A) 3.281.492,30 4.371.060,07 4.601.822,20

    grundstücksgleiche 0,00 (A) 0,00 (Z)

    Rechte 0,00 (U) 0,00 (F)

1.2.3 Infrastrukturvermögen 7.545.149,31 1.071,00 (Z) 7.546.220,31 4.707.001,61 155.480,65 (A) 4.862.482,26 2.683.738,05 2.838.147,70

0,00 (A) 0,00 (Z)

0,00 (U) 0,00 (F)

1.2.4 Bauten auf fremdem 0,00 0,00 (Z) 0,00 0,00 0,00 (A) 0,00 0,00 0,00

    Grund und Boden 0,00 (A) 0,00 (Z)

0,00 (U) 0,00 (F)

1.2.5 Kunstgegenstände und 0,00 0,00 (Z) 0,00 0,00 0,00 (A) 0,00 0,00 0,00

    Kulturdenkmäler 0,00 (A) 0,00 (Z)

0,00 (U) 0,00 (F)

1.2.6 Maschinen und 304.381,76 0,00 (Z) 458.694,62 121.235,27 44.558,52 (A) 165.793,79 292.900,83 183.146,49

    technische Anlagen, 0,00 (A) 0,00 (Z)

    Fahrzeuge 154.312,86 (U) 0,00 (F)

1.2.7 Betriebs- und Geschäfts- 232.723,52 28.735,70 (Z) 261.459,22 120.719,66 25.082,59 (A) 145.802,25 115.656,97 112.003,86

    ausstattung 0,00 (A) 0,00 (Z)

0,00 (U) 0,00 (F)

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, 146.010,63 253.527,21 (Z) 245.224,98 0,00 0,00 (A) 0,00 245.224,98 146.010,63

    Anlagen im Bau 0,00 (A) 0,00 (Z)

-154.312,86 (U) 0,00 (F)

Buchwert

Endbestand 
(kumuliert)

am 31.12. 
des HH-
Jahres

Anfangs-
bestand

Endstand am 
31.12. des HH-

Jahres

Anfangs-
bestand 

(kumuliert)

AfA (A) im HH
Zuschreibungen 

(Z) im 
HH AfA auf 

Abgänge (F)

Anschaffungs- und Herstellungskosten Zu- und Abschreibungen

am 31.12 
des 

VorjahresPosten des 
Anlagevermögens
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Zugänge (Z)

Abgänge (A)

Umbuchungen (U)

im HH-Jahr

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2, 3, 4 5 6 7, 8, 9 10 11 12

1.3 Finanzanlagen 351.704,26 6.394,20 (Z) 355.798,46 0,00 0,00 (A) 0,00 355.798,46 351.704,26

2.300,00 (A) 0,00 (Z)

0,00 (U) 0,00 (F)

1.3.1 Anteile an verbundenen 0,00 0,00 (Z) 0,00 0,00 0,00 (A) 0,00 0,00 0,00

    Unternehmen 0,00 (A) 0,00 (Z)

0,00 (U) 0,00 (F)

1.3.2 Beteiligungen 349.094,26 6.394,20 (Z) 355.488,46 0,00 0,00 (A) 0,00 355.488,46 349.094,26

0,00 (A) 0,00 (Z)

0,00 (U) 0,00 (F)

1.3.4 Ausleihungen 2.610,00 0,00 (Z) 310,00 0,00 0,00 (A) 0,00 310,00 2.610,00

2.300,00 (A) 0,00 (Z)

0,00 (U) 0,00 (F)

1.3.5 Wertpapiere und sonstige 0,00 0,00 (Z) 0,00 0,00 0,00 (A) 0,00 0,00 0,00

   Einlagen 0,00 (A) 0,00 (Z)

0,00 (U) 0,00 (F)

Summe 18.226.840,38 337.529,13 (Z) 18.562.069,51 7.990.627,96 468.802,54 (A) 8.459.430,50 10.102.639,01 10.236.212,42

2.300,00 (A) 0,00 (Z)

0,00 (U) 0,00 (F)

am 31.12. 
des HH-
Jahres

am 31.12 
des 

Vorjahres

Anschaffungs- und Herstellungskosten Zu- und Abschreibungen Buchwert

Endbestand 
(kumuliert)Posten des 

Anlagevermögens

Anfangs-
bestand

Endstand am 
31.12. des HH-

Jahres

Anfangs-
bestand 

(kumuliert)

AfA (A) im HH
Zuschreibungen 

(Z) im HH
AfA auf 

Abgänge (B)
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8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO 
 
 

davon mit
bis zu 1
Jahr  2)

über 1 bis
5 Jahre 3)

mehr als 5
Jahre  4)

1 2 3 4 5 6 7

1.1  Anleihen                      -                        -                                           -                      -                       -                         -   

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für
      Investitionen

      174.157,11       152.166,81                            22.505,70       85.448,94         44.212,17 -        21.990,30 

1.2.1 Bund                      -                        -                                           -                      -                       -                         -   

1.2.2 Land                      -                        -                                           -                      -                       -                         -   

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                      -                        -                                           -                      -                       -                         -   

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                      -                        -                                           -                      -                       -                         -   

1.2.5 Kreditinstitute       174.157,11       152.166,81                            22.505,70       85.448,94         44.212,17 -        21.990,30 

1.2.6 sonstige Bereiche 6)                       -   

1.3  Kassenkredite                      -                        -                                           -                      -                       -                         -   

1.3  Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen    
      Rechtsgeschäften

                     -                        -                                           -                      -                         -   

1. Gesamtschulden Kernhaushalt       174.157,11       152.166,81                            22.505,70       85.448,94         44.212,17 -        21.990,30 

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) 7)

2.1 Anleihen                     -                       -                                          -                     -                       -                         -   

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                     -                       -                                          -                     -                       -                         -   

2.3 Kassenkredite                     -                       -                                          -                     -                       -                         -   

2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen

     Rechtgeschäften
                    -                       -                                          -                     -                       -                         -   

2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit 
    Sonderrechnung                      -                        -                                           -                      -                       -                         -   

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung  7) 8)

3.1  Anleihen                      -                        -                                           -                      -                       -                         -   

3.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen       174.157,11       152.166,81                            22.505,70       85.448,94         44.212,17 -        21.990,30 

3.3  Kassenkredite                      -                        -                                           -                      -                       -                         -   

3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen

     Rechtgeschäften
                     -                        -                                           -                      -                       -                         -   

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4       174.157,11       152.166,81                            22.505,70       85.448,94         44.212,17 -        21.990,30 

abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und 

Sondervermögen mit Sonderrechnung
                     -                        -                                           -                      -                       -                         -   

3. Konsolidierte Gesamtschulden       174.157,11       152.166,81                            22.505,70       85.448,94         44.212,17 -        21.990,30 

4.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen
      147.842,90       148.906,38                                         -                      -                       -              1.063,48 

5.  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen         19.305,77           7.904,51                                         -                      -                       -   -        11.401,26 

6.  Sonstige Verbindlichkeiten         66.045,61         69.135,91                                         -                      -                       -              3.090,30 

Verbindlichkeiten insgesamt       407.351,39       378.113,61                            22.505,70       85.448,94         44.212,17 -        29.237,78 

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen " Gesetzliche Sozialversicherung" , " Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen" , " Sonst ige öffent liche 

    Sonderrechnungen" , " Sonst iger inländischer Bereich"  und " Sonst iger ausländischer Bereich"  nach der Bereichsabgrenzung B.

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

    Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Mehr (+) 
weniger (-)5)

EUR

Art der Schulden

am 01.01.
des Haus-

haltsjahres  1)

zum 31.12.
des Haus-

haltsjahres

Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel
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8.2.1 Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditauf-
nahmen

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt 152.166,81 EUR. Dies entspricht einer 

Pro-Kopf-Verschuldung (1.515 Einwohner) in Höhe von 100,44 EUR.
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8.3 Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO 
 

Vorjahr
EUR

Rechnungs-
jahr

1 2

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn2) 1.479.628,12 1.723.806,84

2 +/-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung
(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)

462.791,06 397.591,69

3 +/-
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)

-212.601,73 -314.024,23

4 +/-
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. 
V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)

-21.490,23 -21.990,30

5 +/-
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunw irksamen Einzahlungen und 
Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)

15.479,62 19.630,84

6 =
Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende
(§ 50 Nr. 42 GemHVO)

1.723.806,84 1.805.014,84

7a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 0,00 0,00

7b +
Investmentzertif ikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 
Wertpapiere

0,00 0,00

7c +
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen

0,00 0,00

8a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende3) 0,00 0,00

8b -
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen 
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

0,00 0,00

9 = liquide Eigenmittel zum Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) 1.723.806,84 1.805.014,84

10 - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) -221.651,36 -156.229,40

11 +
nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) 
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen4) 0,00 0,00

12 +
übertragene Ermächtigungen für Investitionszuw endungen, 
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 
1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)

0,00 0,00

13 = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende 1.502.155,48 1.648.785,44

14 - davon: für zw eckgebundene Rücklagen gebunden 0,00 0,00

15 -                                            für sonstige bestimmte Zw ecke gebunden5) 0,00 0,00

16 =
bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene 
Mittel

1.502.155,48 1.648.785,44

17 nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 75.646,40 76.443,02

1)Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst w erden.
2)Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).
3)Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind

nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt w erden, daher ist

der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
4)Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt w eiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr

erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
5)Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten1)

Finanzrechnung

EUR
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8.4 Entwicklung der wesentlichen Erträge/ Aufwendungen aus dem 
Finanzausgleich, aus Steuern und des Einkommensteueranteils 
der letzten Jahre 

 

Bezeichnung 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Anteil Einkommensteuer

Anteil Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich

Schlüsselzuweisungen

Kindergartenlastenausgleich

Pauschalzuweisung Straßenbau

Gewerbesteuerumlage

Finanzausgleichsumlage

Kreisumlage

Finanzausgleich (Netto)

Rechnungsergebnisse

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Finanzausgleich (Netto)
Grundsteuer (A+B)
Gewerbesteuer  
Hundesteuer/Zweitwohnungssteuer
Summe

Rechnungsergebnisse

 

 

8.5 Darstellung der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs 
im Zusammenspiel mit den Steuererträgen 
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9 Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrich-
tungen 

 

Produkt Einrichtung Erträge Aufwendungen
Nettoressourcenbedarf/

-überschuss
2021 2020 2019 2018 2017

21100102 Schulbetreuung 57,9% 50,0% 61,4% 63,5% 63,1%

28101000 Vereinshaus 54,4% 39,1% 52,7% 47,8% 45,3%

36500101 Kindergarten 48,4% 42,7% 41,5% 39,8% 40,8%

53300000 Wasserversorgung 136,6% 129,7% 103,3% 112,5% 79,3%

53800000 Abwasserbeseitigung 103,9% 96,4% 92,9% 114,5% 99,3%

55300000 Bestattungswesen 56,1% 52,8% 49,5% 76,0% 58,8%

55501000 Ruhewald 75,2% 75,5%

57300800 Gallushaus 34,2% 26,9% 24,2% 27,7% 21,4%

Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen

doppische Werte kamerale Werte

nicht vergleichbar

 

 

10. Geldanlagen 
 

Zum 31.12.2021 bestanden keine Geldanlagen. 
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11. 

Weitere 

Kennzahlenübersicht 
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12. Haushaltsrechnung 

 

Die Haushaltsrechnung wird auf den anschließenden Seiten mit folgenden Bestandteilen 
aufgeführt: 

Gesamtergebnisrechnung mit Planabgleich 
Gesamtfinanzrechnung mit Planabgleich  

Teilhaushalte Jahresrechnung  
Teilergebnisrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 1* 
Teilfinanzrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 1* 
Teilergebnisrechnung der einzelnen Produkte 11 bis 55* 
Teilergebnisrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 2 
Teilfinanzrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 2* 
Teilergebnisrechnung Produkt 61* 
Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen* 

 

* Auf einen Ausweis von Positionen mit Null-Salden wird verzichtet.  
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